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Text 

Die übernehmende Körperschaft 

§ 18. (1) Die übernehmende Körperschaft hat das eingebrachte Vermögen mit den für den 
Einbringenden nach § 16 maßgebenden Werten anzusetzen. Kapitalanteile, die nicht aus einem 
Betriebsvermögen eingebracht wurden, sind mit den nach § 17 maßgebenden Werten, höchstens jedoch 
mit den gemeinen Werten anzusetzen. Die Körperschaft ist im Rahmen einer Buchwerteinbringung für 
Zwecke der Gewinnermittlung so zu behandeln, als ob sie Gesamtrechtsnachfolger wäre. 

(2) § 14 Abs. 2 gilt für die übernehmende Körperschaft mit Beginn des dem Einbringungsstichtag 
folgenden Tages, soweit in Abs. 3 und in § 16 Abs. 5 keine Ausnahmen vorgesehen sind. Eine nach § 16 
Abs. 5 Z 2 gebildete Passivpost ist, soweit nicht eine rückwirkende Entnahme vorliegt, als versteuerte 
Rücklage zu behandeln. 

(3) Abweichend von Abs. 2 sind Rechtsbeziehungen des Einbringenden zur übernehmenden 
Körperschaft im Zusammenhang mit der Beschäftigung, der Kreditgewährung und der 
Nutzungsüberlassung, soweit sie sich auf das eingebrachte Vermögen beziehen, ab Vertragsabschluß, 
frühestens jedoch für Zeiträume steuerwirksam, die nach dem Abschluß des Einbringungsvertrages 
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beginnen. Dies gilt im Falle der Einbringung durch eine Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als 
Mitunternehmer anzusehen sind, auch für die Mitunternehmer. Ausgenommen von den vorangehenden 
Sätzen sind Entgelte, die sich auf eine Verbindlichkeit auf Grund einer Entnahme im Sinne des § 16 
Abs. 5 Z 2 und auf die Überlassung von Anlagevermögen im Sinne des § 16 Abs. 5 Z 3 beziehen, wenn 
die Entgeltvereinbarung am Tage des Abschlusses des Einbringungsvertrages (Sacheinlagevertrages) 
getroffen wird. 

(4) Für internationale Schachtelbeteiligungen im Sinne des § 10 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 gilt folgendes: 

 1. Entsteht durch die Einbringung bei der übernehmenden Körperschaft eine internationale 
Schachtelbeteiligung oder wird ihr Ausmaß erweitert, ist hinsichtlich der bisher nicht 
steuerbegünstigten Beteiligungsquoten der Unterschiedsbetrag zwischen den Buchwerten und 
den höheren Teilwerten als Teilwertabschreibung im Sinne des § 10 Abs. 2 Z 2 lit. b des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 zu werten. 

 2. Geht durch die Einbringung die Eigenschaft einer Beteiligung als internationale 
Schachtelbeteiligung unter, gilt der höhere Teilwert zum Einbringungsstichtag, abzüglich 
vorgenommener oder als nach diesem Bundesgesetz vorgenommen geltender 
Teilwertabschreibungen im Sinne des § 6 Z 2 lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988, als 
Buchwert. 

(5) Auf Buchgewinne und Buchverluste ist § 3 Abs. 2 und 3 anzuwenden. 
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